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7. a) D er Inhaber eines Internetanschlusses haftet grundsätz-
8 . 1. 14 lieh nicht als Störer au f U nterlassung, wenn volljährige Fa-
I Z R  169/12 m ilienangehörige den ihnen zur N u tzun g  überlassenen A n 

schluss für Rechtsverletzungen m issbrauchen. E rst w enn der 
A nschlussinhaber konkrete A nhaltspunkte fü r einen solchen 
M issbrauch hat, m uss er die zur Verhinderung von Rechtsver
letzungen erforderlichen M aßnahm en ergreifen.
b) W ird über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung 
begangen, ist eine tatsächliche Verm utung für eine Täterschaft 
des A nschlussinhabers nicht begründet, wenn zum  Z eit
punkt der Rechtsverletzung (auch) andere Personen diesen 
A nschluss benutzen konnten. D ies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn der Internetanschluss zum  Z eitpunkt der R echts
verletzung nicht hinreichend gesichert w ar oder bew usst an
deren Personen zur N u tzu n g  überlassen w urde.
c) W ird über einen Internetanschluss eine R echtsverletzung
begangen, trägt der A nschlussinhaber eine sekundäre D arle
gungslast. D ieser entspricht er dadurch, dass er vorträgt, ob  
andere Personen und gegebenenfalls w elche anderen Personen 
selbständigen Z ugang zu  seinem  Internetanschluss hatten und 
als Täter der Rechtsverletzung in Betracht kom m en. Insow eit 
ist der A nschlussinhaber im Rahm en des Zum utbaren auch zu 
N achforschungen  verpflichtet. (»B earSh are«).............................. 76

8. Lebt ein K ind in einer Pflegefam ilie und verlangen die Eltern
2 2 .1. 14 die Rückführung des K indes, m uss der Erlass einer Verblei-
X II Z B  68/11 bensanordnung nach § 1632 A bs. 4 B G B  als im  Verhältnis zu

einem  Sorgerechtsentzug m ilderes M ittel erw ogen w erden. 
E rgibt sich die G efäh rdung des K indesw ohls allein daraus, 
dass das K ind zur U n zeit aus der Pflegefam ilie herausgenom 
men und zu den leiblichen E ltern zurückgeführt w erden soll, 
liegt in der Regel noch kein hinreichender G run d vor, den E l
tern das Sorgerecht ganz oder teilweise zu  entziehen............ . 86

9. Eine sogenannte m ietvertragliche Schriftform heilungsklau-
22. I. 14 sei hindert den G rundstückserw erber für sich genom m en
X II Z R  68/10 nicht, einen M ietvertrag, in den er nach § 566 A bs. 1 B G B

eingetreten ist, unter Berufung au f einen Schriftform m angel 
zu kündigen, ohne zuvor von dem  M ieter eine H eilung des 
M angels verlangt zu  haben................................................................... 98

10. a) Z ur Frage der A nrechnung steuerlicher Vorteile auf einen
2 8 .1. 14 gegen die beratende Ban k  gerichteten Schadensersatzanspruch
X I Z R  495/12 au f R ückabw icklung der Beteiligung an einem M edienfonds,

w enn der A nleger entsprechend dem  Fon dsk on zep t nur einen 
Teil der Einlage eingezahlt und durch Verlustzuw eisungen 
Steuervorteile erlangt hat, die oberhalb der tatsächlich ge
leisteten Einlage und unterhalb der N om inaleinlage gelegen 
haben.
b) N im m t der G eschädigte im  Rahm en der Rückabw icklung 
einer Fondsbeteiligung eine Steuervergünstigung nach § 16 
A bs. 4 E S tG  in A nspruch, m uss er sich diesen Vorteil au f sei
nen Schadensersatzanspruch gegen die beratende Bank  nicht 
im  Wege der V orteilsausgleichung anrechnen lassen ..................  110


